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Beilagen zum Grossratsprotokoll  

 

Geschäftsordnung des Grossen Rates (GGO) 

Änderung vom 4. Dezember 2018 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BR Nummern) 

Neu: – 

Geändert: 170.140 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Kantonsverfassung und Art. 69 des Geset-

zes über den Grossen Rat, 

nach Einsicht in den Bericht der Präsidentenkonferenz vom 20. November 

2018, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass "Geschäftsordnung des Grossen Rates (GGO)" BR 170.140 

(Stand 1. November 2016) wird wie folgt geändert: 

Art.  37 Abs. 1 (geändert) 

1 Die Mitglieder des Grossen Rates haben für jeden Tag ihrer Anwesen-

heit bei Sitzungen Anspruch auf ein Taggeld von 300 Franken. Das Tag-

geld entschädigt die Anwesenheit bei Sitzungen und die Tätigkeit, welche 

ein Mitglied des Grossen Rates ausserhalb der Session und der Sitzungen 

am Wohnsitz, am Ort seiner beruflichen Hauptbeschäftigung oder an ei-

nem anderen Ort für die Vor- und Nachbearbeitung verrichtet. 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/170.140/de
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II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Teilrevision tritt rückwirkend am 1. Januar 2018 in Kraft. 


